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§ 46 Wr. KAG § 46
 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.07.2025

(1) Die P3egegebühren und allfälligen Sondergebühren (§ 44 und § 45) hat der Rechtsträger der Krankenanstalt für die

Voranschläge und für die Rechnungsabschlüsse unter Beachtung der Vorschrift des § 44 Abs. 5 kostendeckend zu

ermitteln. Die P3egegebühren und Sondergebühren sind von der Landesregierung unter Bedachtnahme auf die

Ausstattung und Einrichtung, wie sie durch die Funktion der Krankenanstalt erforderlich sind, und die

ordnungsgemäße und wirtschaftliche Gebarung festzusetzen und im Landesgesetzblatt kundzumachen. In diese

Kundmachung sind auch die kostendeckend ermittelten Pflegegebühren und Sondergebühren aufzunehmen.

(2) Für alle im Sinne der Aufzählung des § 1 Abs. 3 in ihrer Ausstattung, Einrichtung und Funktion gleichartigen

ö>entlichen Krankenanstalten in Wien sind die P3egegebühren und allfälligen Sondergebühren einheitlich

festzusetzen.

(3) Die P3egegebühren und allfälligen Sondergebühren einer ö>entlichen Krankenanstalt, die nicht von einer

Gebietskörperschaft verwaltet wird, dürfen nicht niedriger sein als die P3ege(Sonder)gebühren der nächstgelegenen

von einer Gebietskörperschaft betriebenen ö>entlichen Krankenanstalt mit gleichartigen oder annähernd

gleichwertigen Einrichtungen, wie sie durch die Funktion dieser Krankenanstalt erforderlich sind. Die Feststellung der

Gleichartigkeit oder annähernden Gleichwertigkeit obliegt der Landesregierung.
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